
1143 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1083 der Beila
gen) : Bundesgesetz, mit dem das Mühlengesetz 
1981 geändert wird (Mühlengesetz-Novelle 

1982) 

Mit dem vorliegenden Entwurf einer Mühlenge7 
setz-Novelle 1982 werden im wesentlichen zwei 
Zieisetzungen verfolgt. Es sind dies " 

a) eine verstärkte Exportförderung durch die 
Umgestaltung der Bestimmungen für die 
Exportvermahlungen, und zwar insbesondere 
durch den sowohl im Interesse der Wirtschaft 
als auch im Interesse der Verwaltungsverein
fachung liegenden Entfall der Bewilligungs
pflicht für indirekte Exportvermahlungen und 
durch die mit der Einführung der "Zusatzver
mahlung" eröffnete Möglichkeit der Mehr
vermahlung für Zwecke des direkten Exports 
und 

b) die Beseitigung von Auslegungsschwierigkei
ten durch entsprechende Klarstellungen und 
die Anpassung von Beträgen an die wirt
schaftliche Enrwicklung. 

Der HandeIsausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seinen Sitzungen am 8. und 9. JUf\i 1982 in Ver
handlung genommen. Zum Gegenstand sprachen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten Dip\.
Kfm. Löffler und Dipl.-Kfm. Gorton, der 
einen von den Abgeordneten Dr. Erich S c h m i d t 

Remplbauer 

Berichterstatter 

und Dipl.-Vw. Dr. S ti x mitunterzeichneten 
gemeinsam,en Abänderungsantrag zum 'Art. I . Z 4, ' 
einbrachte. ' , 

Mit der, vorgeschlagenen Änderung' des § 2:1' 
Abs. 5 soll sichergestellt werden, daß die Ergebnisse 
der vom Mühlenfonds am Anfang 'eines ,neuen 
Getreidewiruchaftsjahres (Juli/August) durchzu
führenden Prüfverfahren bezuglich der Einhaliung 
der Vermahlungsvorschriften des§' 2 a im vergange
nen Getreidewirtschaftsjahr den Mühleninhabern 
jedenfalls vor dem Wirksamwerden der Verringe
rung der Vermahlungsmenge durch eine Vorver
mahlung im Sinne des § 2 a Abs. 5 (also vor dem 
S e p t e m b e r des neuen Getreidewirtschaftsjah
res) mitgeteilt und dadurch unbeabsichtigte Über
schreitungen dieser verringerten Vermahlungsmen
gen mit den hiefür im § 3 festgelegten Rechtsfolgen 
vermieden werden können. 

Bei der Abstirnmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des obe'rwähnten 
Abänderungsarmages einstimmig angenommen. 

Der Handeisausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (i083 der Beila
gen) mit der a n g e sc h los sen e n Ab ä n d e - .'. 
run g die verfassungsmäßige Zustimmung ertei~, I. 
len. 

Wien, 1982 06 09 

Staudinger 

Obmann 
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2 1143 der Beilagen 

Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 1083 der Beilagen 

Art. I Z 4 soll lauten : 
,,4. Im § 2a ist im Abs. 1 erster Satz der Aus~ 

druck "Exportvermahlung gemäß § 4a Abs.1" 
durch den Ausdruck "Exportvermahlung gemäß 
§ 4a Abs. 1 oder § 4b Abs. 1", im Abs. 5 das Wort 
"Elftei" durch das Wort "Zehntel" und das Wort 
,,Augus"t" durch das Wort "September" zu ersetzen 

. und im Abs. 4 als vorletzter Satz einzufügen: 

"Für. die anläßlich einer solchen schriftlichen Mit
teilung zu treffende Feststellung, ob und in wel~ 
chem Ausmaß der Qualitätsweizenpflichtanteil in 
einem bestimmten Getreidewirischaftsjahr über
schritten wurde, ist es ohne Belang, ob der Mühlen
inhaber bei' der Erfüllung dieses pflichtanteiles von 
der im vorigen Satz eingeräumten Anrechnungs~' 
möglichkeit Gebrauch gemacht hat oder nicht." . 
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